
GFS Übersichtsblatt 1 (Abi-Jahrgang 2019) 

Planung der Leistungsnachweise nach §6 (3) NGVO 

 

Name______________________________ 

Tutor______________ 

Nr. Fach  Lehrer GFS angemeldet 
Lehrerunterschrift 

Halbjahr 

 
1 
 

   1 2 3 4 

    

 

 
2 
 

   1 2 3 4 

    

 

 
3 
 

   1 2 3 4 

    

 

 

________________________          ____________________________________ 

Ort und Datum                                                                Unterschrift des Schülers 

 

Anmerkungen: 

 Sie sind verpflichtet, diese Planung bis zu den Herbstferien in Absprache mit den entsprechenden 

FachlehrerInnen zu erstellen (der Fachlehrer unterschreibt auf beiden Blättern) und spätestens am ersten 

Tag nach den Herbstferien das Blatt 1vollständig ausgefüllt bei den Oberstufenberatern abzugeben. 

 Auf dem Blatt 2 sammeln Sie nach dem Erbringen einer Leistung die Unterschrift der Fachlehrer. Zum 

Abitur müssen Sie das vollständig ausgefüllte Blatt 2 vorlegen. 

 Es sind drei Leistungsnachweise in unterschiedlichen Fächern zu erbringen, ein vierter Leistungsnachweis 

in einem weiteren Fach kann genehmigt werden – zwei GFSen in einem Fach sind also nicht möglich. 

Leistungsnachweise werden wie eine Klausur gewertet. Sie ersetzen keine Klausur. Die drei GFS-Nachweise 

sind Voraussetzung für die Zulassung zum Abitur.  

 Die drei GFS-Nachweise sind in den Halbjahren eins bis drei zu erbringen. Im vierten Halbjahr kann eine 

GFS nur im begründeten Ausnahmefall gehalten werden.  

 Wenn Sie eine GFS in Geografie halten wollen, vermerken Sie dies eigenständig in der Tabelle und lassen 

die Spalten „Lehrer“ und „Lehrerunterschrift“ offen. 

 Nicht erbrachte oder nicht rechtzeitig erbrachte Leistungsnachweise werden als Leistungsverweigerung 

behandelt und mit 0 Notenpunkten im jeweiligen Fach und Halbjahr bewertet. 



GFS Übersichtsblatt 2 (Abi-Jahrgang 2019) 

Planung der Leistungsnachweise nach §6 (3) NGVO 

 

Name______________________________ 

Tutor______________ 

Nr. Fach  Lehrer GFS angemeldet 
Lehrerunterschrift 

GFS gehalten 
Datum, Lehrerunterschrift 

Halbjahr 

 
1 
 

    1 2 3 4 

    

 
 

2 
 

    1 2 3 4 

    

 

 
3 
 

    1 2 3 4 

    

 

 

________________________          ____________________________________ 

Ort und Datum                                                                Unterschrift des Schülers 

 

Anmerkungen: 

 Sie sind verpflichtet, diese Planung bis zu den Herbstferien in Absprache mit den entsprechenden 

FachlehrerInnen zu erstellen (der Fachlehrer unterschreibt auf beiden Blättern) und spätestens am ersten 

Tag nach den Herbstferien das Blatt 1vollständig ausgefüllt bei den Oberstufenberatern abzugeben. 

 Auf dem Blatt 2 sammeln Sie nach dem Erbringen einer Leistung die Unterschrift der Fachlehrer. Zum 

Abitur müssen Sie das vollständig ausgefüllte Blatt 2 vorlegen. 

 Es sind drei Leistungsnachweise in unterschiedlichen Fächern zu erbringen, ein vierter Leistungsnachweis 

in einem weiteren Fach kann genehmigt werden – zwei GFSen in einem Fach sind also nicht möglich. 

Leistungsnachweise werden wie eine Klausur gewertet. Sie ersetzen keine Klausur. Die drei GFS-Nachweise 

sind Voraussetzung für die Zulassung zum Abitur.  

 Die drei GFS-Nachweise sind in den Halbjahren eins bis drei zu erbringen. Im vierten Halbjahr kann eine 

GFS nur im begründeten Ausnahmefall gehalten werden.  

 Wenn Sie eine GFS in Geografie halten wollen, vermerken Sie dies eigenständig in der Tabelle und lassen 

die Spalten „Lehrer“ und „Lehrerunterschrift“ offen. 

 Nicht erbrachte oder nicht rechtzeitig erbrachte Leistungsnachweise werden als Leistungsverweigerung 

behandelt und mit 0 Notenpunkten im jeweiligen Fach und Halbjahr bewertet. 

 


